Recht zur Betriebskostenabrechnung trotz jahrelang unterlassener Abrechnung
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In einer aktuellen Entscheidung vom 26.1.2005 hatte sich das Amtsgericht Hamburg (Az. 40 B C 335/04) mit der Frage zu befassen, ob eine Vermieterin berechtigt ist, erstmalig nach 19 Jahren über die von der Mieterin geleisteten Vorauszahlungen abzurechnen. Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Im Mietvertrag aus dem Jahre 1984 vereinbarten die Mietvertragsparteien, dass die Mieterin Vorauszahlungen auf Betriebs- und Heizkosten zu leisten hat, über die die Vermieterin jährlich abzurechnen hatte. Tatsächlich erfolgte lediglich eine einzige Abrechnung über Wasser- und Sielkosten für die Jahre 1985/86, über andere Betriebkostenarten indes nicht. Über die Heizkosten rechnete die Vermieterin letztmalig für die Heizperiode 1986/87 ab. Anschließend erstellte die Vermieterin keine Abrechnungen mehr, auch für die anderen Mietvertragsparteien im Mehrfamilienhause nicht. Auch die Mieterin verlangte in der Folgezeit keine Abrechnung über die von ihr geleisteten Vorauszahlungen auf Betriebs- und Heizkosten.

Nachdem die Vermieterin ein professionelles Verwaltungsunternehmen mit der Hausverwaltung beauftragt hatte, erstellte dieses erstmalig für das Jahr 2003 eine Abrechnung über die Heiz- und Betriebskosten, die für die Mieterin mit einer Nachzahlung in Höhe von EUR 51,56 endete. Die Mieterin weigerte sich, den Nachzahlungsbetrag auszugleichen. Zur Begründung führte sie aus, dass der Mietvertrag wegen der langen Untätigkeit der Vermieterin konkludent, also durch schlüssiges Handeln dahingehend abgeändert worden sei, dass sie nicht mehr Vorauszahlungen auf Betriebskosten, sondern Betriebskostenpauschalen geschuldet habe, über die die Vermieterin nicht mehr abrechnen könne. 

Hinsichtlich des von der Vermieterin mit der Klage begehrten Nachzahlungsbetrages aus der Nebenkostenabrechnung 2003 vertrat das Amtsgericht Hamburg die Rechtsauffassung, dass dieser nicht verlangt werden könne. Hierfür wäre nach Meinung des Gerichts eine rechtzeitige Ankündigung der Vermieterin an die Mieterin erforderlich gewesen, dass sie beabsichtige, künftig vertragsgemäß über die Betriebskosten abzurechnen. Soweit die Vermieterin mit ihrer Klage zudem die Feststellung begehrte, dass der Mietvertrag mit dem vereinbarten Inhalt in Bezug auf die Zahlung von Vorauszahlungen (und nicht Pauschalen) auf Betriebskosten fortbestehe und dass sie über diese ab dem Jahre 2004 abrechnen dürfe, gab das Amtsgericht Hamburg ihr recht. 

Zur Begründung führte es in seinem Urteil aus, im Mietvertrag von 1984 seien unzweifelhaft Vorauszahlungen auf Betriebskosten vereinbart worden. Diese Vereinbarung sei nicht nachträglich einvernehmlich in die Leistung von Betriebskostenpauschalen geändert worden, über die nicht mehr abgerechnet werden könne. Für die Änderung eines Vertrages bedürfe es des Abschlusses eines neuen Vertrages, der korrespondierende Willenserklärungen beider Vertragsparteien erfordere. Es sei zwar nicht erforderlich, dass die Vertragspartner stets Worte wechseln. Vielmehr reiche auch ein Verhalten oder Handeln aus, das die Worte ersetze, wenn ihm ein bestimmter Rechtsfolgewille entnommen werden könne. Schlichtes Nichtstun -wie hier das Unterlassen einer Rechnungslegung durch die Vermieterin - stelle jedoch kein Handeln dar. Ihm könne ein irgendwie gearteter Rechtsfolgewille nicht entnommen werden. Aus dem Nichtanfertigen der Abrechnungen könne nur entnommen werden, dass die Vermieterin ihrer Verpflichtung zur Rechnungslegung nicht nachgekommen sei. Aus welchem Grund sie nicht abgerechnet habe, könne aus dem schlichten Fehlen der Abrechnung nicht gefolgert werden, da hierfür viele Gründe denkbar seien. So könnten die Vorauszahlungen die tatsächlich entstandenen Kosten gedeckt haben oder die Abrechnung sei schlichtweg vergessen worden. Ein bestimmter Rechtsfolgewille, der für den Inhalt der Willenserklärung maßgeblich sei, könne dem Unterlassen gerade nicht entnommen werden.

Auch auf Seiten der Mieterin liege keine Willenserklärung vor, da sie genauso wie die Vermieterin geschwiegen habe. Damit habe auch die Mieterin kein Verhalten an den Tag gelegt, dem ein Rechtsfolgewille hätte entnommen werden können. Daher habe die Vermieterin gar nicht erkennen können, dass die Mieterin -wenn diese die fehlende Abrechnung als Antrag auf Abänderung des Mietvertrages aufgefaßt habe- sich hiermit einverstanden erklärt habe.

Die Vermieterin ist daher berechtigt, entsprechend dem Mietvertrag nach 19 Jahren erstmalig wieder über die Vorauszahlungen auf Betriebskosten abzurechnen. 

Die Frage, ob eine stillschweigende Vertragsänderung vorliegt, wenn der Vermieter jahrelang ganz oder zum Teil davon absah, über die als umlagefähig vereinbarten Betriebskosten abzurechnen, ist von den Amtsgerichten bislang sehr unterschiedlich entschieden worden. Das Amtsgericht hat gegen sein Urteil daher das Rechtsmittel der Berufung zugelassen mit der Begründung, dass die Rechtssache zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts erfordere.

